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  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/235/2007/II-30 

Einreicher: Rechtsamt 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 05.11.2007     

Haupt- und 
Personalausschuss 

öffentlich 15.11.2007     

Stadtrat öffentlich 28.11.2007     
 
 
Titel: 
 
Abtretung der Geschäftsanteile der Stadt Dessau-Roßlau an der ROWA an die 
DESWA 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Die Stadt stimmt der Abtretung des Geschäftsanteils der Stadt Dessau-Roßlau 
an der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Roßlau mbH 
(ROWA), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter 
HRB 14960, auf die Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH, Albrechtstraße 
48, 06844 Dessau-Roßlau, ausdrücklich zu 

 
2. Die Stadt  legt fest, dass der durch die Abtretung der Geschäftsanteile an der 

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Roßlau mbH 
zugeführte Vermögenswerte gemäß den Bestimmungen des zugrunde 
liegenden Abtretungsvertrages als andere Zuzahlung in das Eigenkapital 
gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB einzustellen ist.  

 
3. Die Stadt stimmt dem Entwurf des Verschmelzungsvertrag zwischen der 

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Roßlau mbH und der 
Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH zu.  

 
Gesetzliche Grundlagen:  
Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
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Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Dezernent 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
 
Entsprechend § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Kreisgebietsneugliederung ist mit 
Wirkung vom 01.07.2007 die neue kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau gebildet worden. 
Die Stadt Dessau-Roßlau ist gemäß § 14 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Kreisgebietsneugliederung Rechtsnachfolgerin der Städte Dessau und Roßlau 
(Elbe).  
 
Die Stadt Roßlau (Elbe) war bis zum Ablauf des 30.06.2007 alleinige 
Gesellschafterin der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 
(ROWA). Mit der Neubildung der Stadt Dessau-Roßlau zum 01.07.2007 ist diese 
nunmehr alleinige Gesellschafterin der ROWA.  
 
Die Stadt Dessau-Roßlau ist weiterhin Gesellschafterin der Dessauer Versorgungs- 
und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV). Diese ist wiederum alleinige Gesellschafterin 
der Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH (DESWA). Unternehmenszweck der 
DESWA ist wiederum die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
einschließlich der Planung, Errichtung, des Erwerbes und des Betriebes von 
Anlagen.  
 
Seitens der Stadt Dessau-Roßlau ist beabsichtigt, im Rahmen der Aufgabe der 
Daseinsvorsorge die ROWA in den kommunalen Versorgungsverbund der DVV mit 
Wirkung zum 01.01.2008 zu integrieren, um Synergieeffekte zu erreichen. 
Dementsprechend war bereits im Jahr 2006 die Rodlebener Versorgungsgesellschaft 
(ROVEG) mit der DESWA verschmolzen worden. 
 
Die gesellschaftsrechtliche Eingliederung mit Wirkung zum 01.01.2008 soll durch 
Abtretung der Geschäftsanteile an der ROWA durch die Stadt Dessau-Roßlau an die 
DESWA erfolgen mit darauf folgender Verschmelzung der ROWA auf die DESWA 
nach den Regelungen des Umwandlungsgesetzes. Diese Verfahrensweise ist 
notwendig, um steuerliche Nachteile für die Organschaft der DVV zu vermeiden. 
 
Zur gesellschaftsrechtlichen Eingliederung ist es weiterhin erforderlich, dass durch 
die Gesellschafterversammlung der DVV und durch die Gesellschafterversammlung 
der ROWA die zur Eingliederung erforderlichen Beschlüsse gefasst werden.  
 
Mit der zuvor beschriebenen Eingliederung der ROWA in die DESWA soll erreicht 
werden, dass die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung dann auch 
für den Stadtteil Roßlau durch die DESWA im Auftrag der Stadt Dessau-Roßlau 
durchgeführt werden kann. Hierzu bedarf es des Weiteren des Inkraftsetzens einer 
für das gesamte Stadtgebiet der Stadt Dessau-Roßlau geltenden 
Abwasserbeseitigungssatzung nebst den dazu gehörenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (ABE) der DESWA zum 01.01.2008.  
 
 
 
Anlage 2 
Entwurf Abtretungs- und Verschmelzungsvertrag 
 
 


